
VERORDNUNG (EG) Nr. 1238/2006 DER KOMMISSION

vom 16. August 2006

zur Festsetzung eines auf das Zollkontingent für Weizen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 573/2003
anzuwendenden einheitlichen Zuteilungskoeffizienten

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1784/2003 des Rates vom
29. September 2003 über die gemeinsame Marktorganisation
für Getreide (1),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 573/2003 der Kommis-
sion vom 28. März 2003 mit Durchführungsvorschriften zu
dem Beschluss 2003/18/EG des Rates hinsichtlich der Zuge-
ständnisse in Form von gemeinschaftlichen Zollkontingenten
für bestimmte Getreideerzeugnisse mit Ursprung in Rumänien
und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2809/2000 (2),
insbesondere auf Artikel 2 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 573/2003 wurde ein jährli-
ches Zollkontingent von 230 000 t Weizen (laufende
Nummer 09.4766) für das Wirtschaftsjahr 2006/07 er-
öffnet.

(2) Die am Montag, den 14. August 2006 gemäß Artikel 2
Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 573/2003 beantragten
Mengen liegen über den verfügbaren Mengen. Es ist da-
her zu bestimmen, in welchem Umfang die Lizenzen
erteilt werden können, und es ist ein auf die beantragten
Mengen anzuwendender einheitlicher Zuteilungssatz fest-
zusetzen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Jedem gemäß Artikel 2 Absätze 1 und 2 der Verordnung (EG)
Nr. 573/2003 gestellten und bei der Kommission am Montag,
den 14. August 2006 eingereichten Einfuhrlizenzantrag für das
Kontingent Weizen „Rumänien“ wird bis zu 1,744760634 %
der beantragten Mengen stattgegeben.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 17. August 2006 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 16. August 2006

Für die Kommission
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche
Entwicklung
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